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I. Entstehungsgeschichte

Empfehlungen des Europarates vom 14.5.1981 und vom 28.2.1984 zur 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung

Einführung von Bestimmungen für unbestrittene oder festgestellte Forderungen, um sicherzustellen, dass in 
diesen Verfahren eine endgültige Entscheidung rasch und ohne unnötige Formalitäten, Tagsatzungen 
oder Kosten erwirkt werden kann

Storme-Entwurf 

eigenes Mahnverfahren  

Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren und über Maßnahmen zur einfacheren und 
schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streitwert (KOM[2002] 746 endg)

Vorschlag einer VO zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (KOM[2003] 173 
endg)

Europäische Zahlungsaufforderung – Zahlungsmitteilung/Verteidigungsanzeige – Europäischer 
Zahlungsbefehl – Widerspruch 

Abgeänderte Vorschläge vom 31.1.2005, vom 27.4.2005 und vom 25.10.2005 (5730/05 
JUSTCIV 14 CODEC 45, 8450/05/05 JUSTCIC 76 und 15048/05 JUSTCIV 219)

Vorschlag der Kommission vom 7.2.2006 (KOM[2006] 57)

Verordnung (EG) Nr 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 
2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, ABl 2006 L 399, 1



Allgemeines

Die Europäische Mahnverordnung

3

II. Rechtsgrundlage

Art 61 lit c iVm Art 65 EGV (nunmehr Art 81 AEUV)

Art 61 EGV: „Zum schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

erläßt der Rat […] Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen nach 

Artikel 65.“

Art 65 EGV: „Die Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit 

grenzüberschreitenden Bezügen, die, soweit sie für das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes erforderlich sind, nach Art 67 zu treffen sind, schließen ein […] Verbesserung und 

Vereinfachung der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [und] Beseitigung der Hindernisse für eine 

reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der 

Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften.“
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III. Ziele

Art 1 Abs 1 EuMahnVO

„Diese Verordnung hat Folgendes zum Ziel:

− Vereinfachung und Beschleunigung der grenzüberschreitenden Verfahren im Zusammenhang mit unbestrittenen 
Geldforderungen und Verringerung der Verfahrenskosten durch Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens

− Ermöglichung des freien Verkehrs Europäischer Zahlungsbefehle in den Mitgliedstaaten durch Festlegung von 
Mindestvorschriften, bei deren Einhaltung die Zwischenverfahren im Vollstreckungsmitgliedstaat, die bisher für 
die Anerkennung und Vollstreckung erforderlich waren, entfallen.“

rasche, einfache und kostengünstige Durchsetzung von (voraussichtlich) unbestrittenen Forderungen

Entlastung der Justiz

partielle Vereinheitlichung des Erkenntnisverfahrens – erste Schritte zur Einführung einer Europäischen ZPO 

Schaffung eines Europäischen Vollstreckungstitels

Vereinfachte Anerkennung und Vollstreckung

IV. Charakter

Fakultativer Charakter

Art 1 Abs 2 EuMahnVO: „Diese Verordnung stellt es dem Antragsteller frei, eine Forderung im Sinne von Artikel 4 im Wege eines anderen 
Verfahrens nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder nach Gemeinschaftsrecht durchzusetzen.“
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I. Sachlicher Anwendungsbereich (Art 2 EuMahnVO)

Art 2 EuMahnVO

Diese Verordnung ist in grenzüberschreitenden Rechtssachen in Zivil- und 

Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit 

ankommt. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen, 

verwaltungsrechtliche Angelegenheiten sowie die Haftung des Staates für 

Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte 

(„acta jure imperii“).
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I. Sachlicher Anwendungsbereich (Art 2 EuMahnVO)

Begriff der Zivil- und Handelssache

 EuGH Rs 29/76, LTU/Euro Control,

 EuGH Rs C-172/91, Sonntag/Waidmann

 EuGH Rs C-551/15, Pula Parking

Unionsrechtlich-autonome Auslegung

Verfahren, in denen einander eine Behörde und eine Privatperson gegenüberstehen,
können unter Art 1 Abs 1 EuGVVO fallen, wenn die Behörde auf der Ebene der
Gleichordnung mit der Privatperson Verträge geschlossen hat

Unabhängig von der Verfahrensart



Sie ist nicht anzuwenden auf

 den Personenstand, die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche 
Vertretung von natürlichen Personen, die 
ehelichen Güterstände oder Güterstände 
aufgrund von Verhältnissen, die nach dem auf 
diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit 
der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten,

 Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 die Schiedsgerichtsbarkeit,

 Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 
Verwandtschafts- oder eherechtlichen 
Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen,

 das Gebiet des Testaments- und Erbrechts, 
einschließlich Unterhaltspflichten, die mit dem 
Tod entstehen.

Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

 die ehelichen Güterstände, das Gebiet des 
Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts,

 Konkurse, Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Abwickeln zahlungsunfähiger Unternehmen 
oder anderer juristischer Personen, gerichtliche 
Vergleiche, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 Ansprüche aus außervertraglichen 
Schuldverhältnissen, soweit diese nicht 
Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den 
Parteien oder eines Schuldanerkenntnisses sind 
oder diese sich nicht auf bezifferte 
Schuldbeträge beziehen, die sich aus 
gemeinsamem Eigentum an unbeweglichen 
Sachen ergeben.
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Die Europäische Mahnverordnung

Art 1 Abs 2 EuGVVO Art 2 Abs 2 EuMahnVO



Sie ist nicht anzuwenden auf

 den Personenstand, die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche 
Vertretung von natürlichen Personen, die 
ehelichen Güterstände oder Güterstände 
aufgrund von Verhältnissen, die nach dem auf 
diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit 
der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten,

 Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 die Schiedsgerichtsbarkeit,

 Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 
Verwandtschafts- oder eherechtlichen 
Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen,

 das Gebiet des Testaments- und Erbrechts, 
einschließlich Unterhaltspflichten, die mit dem 
Tod entstehen.

Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

 die ehelichen Güterstände, das Gebiet des 
Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts,

 Konkurse, Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Abwickeln zahlungsunfähiger Unternehmen 
oder anderer juristischer Personen, gerichtliche 
Vergleiche, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 Ansprüche aus außervertraglichen 
Schuldverhältnissen, soweit diese nicht 
Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den 
Parteien oder eines Schuldanerkenntnisses sind 
oder diese sich nicht auf bezifferte 
Schuldbeträge beziehen, die sich aus 
gemeinsamem Eigentum an unbeweglichen 
Sachen ergeben.
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Sie ist nicht anzuwenden auf

 den Personenstand, die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche 
Vertretung von natürlichen Personen, die 
ehelichen Güterstände oder Güterstände 
aufgrund von Verhältnissen, die nach dem auf 
diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit 
der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten,

 Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 die Schiedsgerichtsbarkeit,

 Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 
Verwandtschafts- oder eherechtlichen 
Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen,

 das Gebiet des Testaments- und Erbrechts, 
einschließlich Unterhaltspflichten, die mit dem 
Tod entstehen.

Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

 die ehelichen Güterstände, das Gebiet des 
Erbrechts einschließlich des Testamentsrechts,

 Konkurse, Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Abwickeln zahlungsunfähiger Unternehmen 
oder anderer juristischer Personen, gerichtliche 
Vergleiche, Vergleiche und ähnliche Verfahren,

 die soziale Sicherheit,

 Ansprüche aus außervertraglichen 
Schuldverhältnissen, soweit diese nicht 
Gegenstand einer Vereinbarung zwischen 
den Parteien oder eines 
Schuldanerkenntnisses sind oder diese sich 
nicht auf bezifferte Schuldbeträge beziehen, 
die sich aus gemeinsamem Eigentum an 
unbeweglichen Sachen ergeben.
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Ansprüche aus außervertraglichen 

Schuldverhältnissen, 

− soweit diese nicht Gegenstand einer Vereinbarung 

zwischen den Parteien oder eines 

Schuldanerkenntnisses sind 

oder 

− diese sich nicht auf bezifferte Schuldbeträge 

beziehen, die sich aus gemeinsamem Eigentum an 

(unbeweglichen) Sachen ergeben.
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II. Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich (Art 2 EuMahnVO)

Alle Mitgliedstaaten der EU mit Ausnahme Dänemarks

Art 2 Abs 3 EuMahnVO

In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaat“ die Mitgliedstaaten mit 

Ausnahme Dänemarks.

Eine der Parteien (Antragsteller oder Antragsgegner) muss Wohnsitz, Sitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat haben; Verfahren wird in einem 

Mitgliedstaat eingeleitet
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III. Zeitlicher Anwendungsbereich (Art 33 EuMahnVO)

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft, dh 31.12.2006.

Sie gilt ab dem 12. Dezember 2008 mit Ausnahme der Artikel 28, 29, 

30 und 31, die ab dem 12. Juni 2008 gelten.
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Ursprüngliche Überlegung: 

Öffnung auch für reine Binnensachverhalte

Art 65 EGV: „[…] Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit 

grenzüberschreitenden Bezügen […]“

Schaffung eines opt-in- oder opt-out-Modells

Definition des grenzüberschreitenden Bezuges: 

Wohnsitz der Parteien in unterschiedlichen Mitgliedstaaten

Wohnsitz einer Partei in einem anderen Mitgliedstaat als dem angerufenen Mitgliedstaat

Regelung in Art 3 EuMahnVO

Eine grenzüberschreitende Rechtssache im Sinne dieser Verordnung liegt vor, 

wenn mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem des befassten Gerichts hat.
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Bestimmung Wohnsitz, Sitz, gewöhnlicher Aufenthalt 

− Wohnsitz (Art 62 EuGVVO): nach Recht des Staates, in dem sich Wohnsitz 

befinden soll

− Sitz (Art 63 EuGVVO): unionsrechtlich-autonome Auslegung; maßgebend ist 

satzungsmäßiger Sitz, Hauptverwaltung oder Niederlassung

− Gewöhnlicher Aufenthalt (iSd Haager Unterhaltsübereinkommens): dort, wo der 

Schwerpunkt der Bindungen der betreffenden Person, dh ihr Daseinsmittelpunkt 

seit mindestens 6 Monaten liegt 
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Beispiel für iSd Art 3 Abs 1 EuMahnVO ausreichenden Bezuges:

1. Antragsteller mit (Wohn-)Sitz bzw gewöhnlichem Aufenthalt in einem 

Mitgliedstaat ruft Gericht eines anderen Mitgliedstaates an

2. Antragsteller mit (Wohn-)Sitz bzw gewöhnlichem Aufenthalt im Gerichtsstaat 

begehrt EuZB gegen Antragsgegner mit (Wohn-)Sitz bzw gewöhnlichem 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat

3. Antragsteller mit (Wohn-)Sitz bzw gewöhnlichem Aufenthalt in einem Drittstaat 

begehrt EuZB in einem Mitgliedstaat; Antragsgegner hat seinen (Wohn-)Sitz 

bzw gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Mangels Vorliegens eines grenzüberschreitenden Bezuges ist
die Verordnung nicht anzuwenden, wenn sich der (Wohn-)Sitz
bzw gewöhnliche Aufenthalt

 aller Verfahrensparteien im Gerichtsstaat befindet,

 einer Partei im Gerichtsstaat, der anderen Partei in einem
Drittstaat befindet,

 keiner der Parteien in einem Mitgliedstaat befindet.
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

EuGH 1.3.2005, Rs C-281/02, Owusu/Jackson, ECLI:EU:C:2005:120

„Das [EuGVÜ] verwehrt einem Gericht eines Vertragsstaats, seine 
Zuständigkeit nach Artikel 2 dieses Übereinkommens mit der 
Begründung zu verneinen, dass ein Gericht eines Nichtvertragsstaats 
geeigneter ist, um über den betreffenden Rechtsstreit zu befinden, 
selbst wenn keine Zuständigkeit eines Gerichts eines anderen 
Vertragsstaats in Betracht kommt oder das Verfahren keine 
Anknüpfungspunkte zu einem anderen Vertragsstaat aufweist.“
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Art 3 EuMahnVO

Eine grenzüberschreitende Rechtssache im Sinne dieser Verordnung liegt vor, 

wenn mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem des befassten Gerichts hat.

EuMahnVO keine Anwendung, Anwendung der EuGVVO denkbar:

• Wohnsitz aller Verfahrensparteien im Gerichtsstaat,

• Wohnsitz einer Partei im Gerichtsstaat, Wohnsitz der anderen Partei in 

einem Drittstaat,

• keiner der Parteien hat Wohnsitz in einem Mitgliedstaat.
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Streitgenossen 

Keine ausdrückliche Regelung

Lehre

Voraussetzungen liegen vor, wenn Voraussetzungen hinsichtlich eines Streitgenossen 
gegeben sind

EuGH 11.4.2013, Rs 645/11, Land Berlin / Ellen Mirjam Sapir, 
ECLI:EU:C:2013:228

„Art 6 Nr 1 [EuGVÜ] [nunmehr Art 8 Nr 1 EuGVVO] ist dahin auszulegen, dass er auf 
Beklagte, die ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben und die im 
Rahmen einer gegen mehrere Beklagte, zu denen auch Personen mit Wohnsitz in der Union 
gehören, gerichteten Klage verklagt werden, nicht anwendbar ist.“
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IV. Grenzüberschreitende Rechtssache (Art 3 EuMahnVO)

Maßgeblicher Zeitpunkt

Art 3 Abs 3 EuMahnVO

„Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob eine grenzüberschreitende 

Rechtssache vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Erlass eines 

Europäischen Zahlungsbefehls nach dieser Verordnung eingereicht wird.“
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V. Prüfung des Anwendungsbereiches

A. Wahrnehmung im Ursprungsstaat

Prüfung des Anwendungsbereiches durch das angerufene Gericht vAw

Bei Nichtvorliegen des Anwendungsbereiches → Zurückweisung des Antrags

nachträgliche Überprüfung nach Art 20 Abs 2 EuMahnVO (str)

B. Bindungswirkung im Zweitstaat

Bindungswirkung im Zweitstaat (anders im Anwendungsbereich der EuGVVO: 

hier selbstständige Überprüfung)
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VI. Weitere Einschränkung des Anwendungsbereiches (Art 4 

EuMahnVO)

Das Europäische Mahnverfahren gilt für die Beitreibung bezifferter 

Geldforderungen, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erlass

eines Europäischen Zahlungsbefehls fällig sind.
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VI. Weitere Einschränkung des Anwendungsbereiches (Art 4 

EuMahnVO)

Anwendungsbereich ist auf bezifferte und fällige

Geldforderungen beschränkt, unabhängig von der Höhe der

Geldforderung und der geltend gemachten Währung

Unbestrittene Forderung muss nicht vorliegen
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VI. Weitere Einschränkung des Anwendungsbereiches (Art 4 EuMahnVO)

Bezifferte Forderung:

• ein ziffernmäßig bestimmter Betrag muss begehrt werden

• die Höhe muss im Zeitpunkt der Klagseinbringung genau feststellbar
sein

• Kein Anspruch in unbestimmter Höhe (selbst wenn nach
innerstaatlichem Recht zulässig wäre)

Fälligkeit

▪ Gl muss leisten, Schuldner annehmen;

▪ Dass Antragsteller Gegenleistung erbracht hat, ist nicht erforderlich
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit

Art 6 Abs 1 EuMahnVO

Für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung wird die Zuständigkeit nach 

den hierfür geltenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts bestimmt, 

insbesondere der Verordnung (EG) Nr 44/2001.
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Allgemeiner Gerichtsstand (Art 4 EuGVVO)

Wahlgerichtsstände (Art 7 bis 9 EuGVVO)

Besondere Gerichtsstände in Versicherungs-, Verbraucher- und 
Arbeitssachen (Art 10 bis Art 23 EuGVVO)

Zwangsgerichtsstände (Art 24 EuGVVO)

Zuständigkeitsvereinbarungen (Art 25 EuGVVO)
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Art 6 Abs 2 EuMahnVO:

Betrifft die Forderung jedoch einen Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, 

zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen 

Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, und ist der Verbraucher 

Antragsgegner, so sind nur die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in 

welchem der Antragsgegner seinen Wohnsitz im Sinne des Artikels 59 der 

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat.



Zuständigkeit

Die Europäische Mahnverordnung

28

Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Art 17 bis 19 EuGVVO

Begriff des Verbrauchers:

1. privater Endverbraucher

Vertrag wird zu einem Zweck abgeschlossen, der überhaupt nicht seiner beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann

2. Vorliegen eines Vertrages iSd Art 17 Abs 1 EuGVVO

Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung

Kauf nach einem in Raten zurückzuzahlenden Darlehen oder einem anderen
Kreditgeschäft, das zur Finanzierung eines Kaufes beweglicher Sachen bestimmt ist

alle anderen Verträge, wenn der Vertragspartner im Wohnsitzstaat des
Verbrauchers eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche
auf diesen ausrichtet
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Art 17 bis 19 EuGVVO

Klage des Verbrauchers gegen Vertragspartner

1. Gericht des Mitgliedstaates, in dem der Vertragspartner seinen Wohnsitz/Sitz hat

2. Gericht des Ortes, an dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat

3. Gerichtsstand der Niederlassung 

Klage des Vertragspartners gegen Verbraucher 

Gericht des Mitgliedstaates, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat



Zuständigkeit

Die Europäische Mahnverordnung

30

Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Art 17 bis 19 EuGVVO

Zulässigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen

1. nach Entstehen der Streitigkeit

2. der geschützten Person wird die Befugnis eingeräumt, zusätzliche Gerichte
anzurufen

3. geschützte Person und Vertragspartner haben zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Gerichtsstandsvereinbarung Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben
Mitgliedstaat, kann die Zuständigkeit dieses Mitgliedstaates vereinbart werden,
sofern dies nach der lex fori zulässig ist.
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Art 6 Abs 2 EuMahnVO:

Betrifft die Forderung jedoch einen Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, 

zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen 

Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, und ist der Verbraucher 

Antragsgegner, so sind nur die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in 

welchem der Antragsgegner seinen Wohnsitz im Sinne des Artikels 59 der 

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat.
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

Konsequenzen der mangelnden Abstimmung:

1. Verhältnis zu den Zwangsgerichtsständen

2. Verhältnis zu Gerichtsstandsvereinbarungen

3. Zuständigkeit nach Überleitung in das ordentliche Verfahren
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Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in Verbrauchersachen

weitere offene Fragen:

1. Beide Parteien Verbraucher?

Art 17 Abs 1 lit c EuGVVO: alle anderen Verträge, wenn der Vertragspartner im Wohnsitzstaat des 

Verbrauchers eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf diesen ausrichtet

2. Verbraucher mit Wohnsitz in einem Drittstaat
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Bestimmung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 

Keine Reglung in der EuMahnVO → innerstaatliches Recht

Konzentration beim BG für Handelssachen Wien

§ 252 Abs 2 Satz 1 ZPO: Für die Durchführung des Mahnverfahrens ist ausschließlich das 
Bezirksgericht für Handelssachen Wien zuständig.

Gründe

Vereinfachung für ausländische Kläger

Sinkende Anfallszahlen des BG für Handelssachen Wien in den vergangenen Jahren

Vereinbarkeit mit EuGVVO? 

Bestimmung der funktionellen Zuständigkeit 

Keine Regelung in der EuMahnVO → innerstaatliches Recht

In Österreich: RichterIn

§ 16 RpflG e contrario: „Jeder Wirkungskreis (§§ 17 bis 22) umfaßt die Durchführung des 
Mahnverfahrens (§§ 244 bis 251, § 448 ZPO), einschließlich der Zurückweisung der Klage, bis die 
Anordnung einer Tagsatzung erforderlich wird […]“
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang
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I. Formularzwang

Verwendung des Formularblatts A

Gründe

Standardisierung des Verfahrens

Effizienz des Verfahrens 

Übersetzungserleichterungen
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I. Formularzwang

Angaben im Formularblatt A

Art 7 Abs 2 EuMahnVO

Aufzählung erschöpfend (EuGH 13.12.2012, Rs C-215/11, Iwona Szyrocka / SiGer Technologie GmbH, 
ECLI:EU:C:2012:794)

Der Antrag muss folgendes beinhalten

• die Namen und Anschriften der Verfahrensbeteiligten und gegebenenfalls ihrer Vertreter sowie des 
Gerichts, bei dem der Antrag eingereicht wird;

• die Höhe der Forderung einschließlich der Hauptforderung und gegebenenfalls der Zinsen, 
Vertragsstrafen und Kosten;

• bei Geltendmachung von Zinsen der Zinssatz und der Zeitraum, für den Zinsen verlangt werden, es 
sei denn, gesetzliche Zinsen werden nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats automatisch zur 
Hauptforderung hinzugerechnet;

• den Streitgegenstand einschließlich einer Beschreibung des Sachverhalts, der der Hauptforderung 
und gegebenenfalls der Zinsforderung zugrunde liegt;

• eine Bezeichnung der Beweise, die zur Begründung der Forderung herangezogen werden;

• Gründe für die Zuständigkeit

und

• den grenzüberschreitenden Charakter der Rechtssache im Sinne von Artikel 3.
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I. Formularzwang

Bezeichnung der Anspruchsgrundlage
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I. Formularzwang

Bezeichnung der Anspruchsgrundlage
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I. Formularzwang

Angaben im Formularblatt A

Art 7 Abs 2 EuMahnVO

Der Antrag muss folgendes beinhalten

• die Namen und Anschriften der Verfahrensbeteiligten und gegebenenfalls ihrer 
Vertreter sowie des Gerichts, bei dem der Antrag eingereicht wird;

• die Höhe der Forderung einschließlich der Hauptforderung und gegebenenfalls der 
Zinsen, Vertragsstrafen und Kosten;

• bei Geltendmachung von Zinsen der Zinssatz und der Zeitraum, für den Zinsen verlangt 
werden, es sei denn, gesetzliche Zinsen werden nach dem Recht des 
Ursprungsmitgliedstaats automatisch zur Hauptforderung hinzugerechnet;

• den Streitgegenstand einschließlich einer Beschreibung des Sachverhalts, der der 
Hauptforderung und gegebenenfalls der Zinsforderung zugrunde liegt;

• eine Bezeichnung der Beweise, die zur Begründung der Forderung herangezogen 
werden;

• Gründe für die Zuständigkeit

und

• den grenzüberschreitenden Charakter der Rechtssache im Sinne von Artikel 3.
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I. Formularzwang

Bezeichnung der Beweise
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I. Formularzwang

Bezeichnung der Beweise
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I. Formularzwang

Angaben im Formularblatt A

Art 7 Abs 2 EuMahnVO

Der Antrag muss folgendes beinhalten

• die Namen und Anschriften der Verfahrensbeteiligten und gegebenenfalls ihrer 
Vertreter sowie des Gerichts, bei dem der Antrag eingereicht wird;

• die Höhe der Forderung einschließlich der Hauptforderung und gegebenenfalls der 
Zinsen, Vertragsstrafen und Kosten;

• bei Geltendmachung von Zinsen der Zinssatz und der Zeitraum, für den Zinsen verlangt 
werden, es sei denn, gesetzliche Zinsen werden nach dem Recht des 
Ursprungsmitgliedstaats automatisch zur Hauptforderung hinzugerechnet;

• den Streitgegenstand einschließlich einer Beschreibung des Sachverhalts, der der 
Hauptforderung und gegebenenfalls der Zinsforderung zugrunde liegt;

• eine Bezeichnung der Beweise, die zur Begründung der Forderung herangezogen 
werden;

• Gründe für die Zuständigkeit

und

• den grenzüberschreitenden Charakter der Rechtssache im Sinne von Artikel 3.
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I. Formularzwang

Art 7 Abs 3 EuMahnVO

In dem Antrag hat der Antragsteller zu erklären, dass er die Angaben nach bestem 

Wissen und Gewissen gemacht hat, und anerkannt, dass jede vorsätzliche falsche 

Auskunft angemessene Sanktionen nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats nach 

sich ziehen kann.
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I. Formularzwang

Art 7 Abs 4 EuMahnVO

Der Antragsteller kann in einer Anlage zum Antrag dem Gericht 
gegenüber erklären, welches der in Artikel 17 Absatz 1 
Buchstaben a und b aufgeführten Verfahren gegebenenfalls auf 
seine Forderung in dem späteren Zivilverfahren angewendet werden 
soll, falls der Antragsgegner Einspruch gegen den Europäischen 
Zahlungsbefehl einlegt.

Der Antragsteller kann in der im ersten Unterabsatz vorgesehenen 
Anlage dem Gericht gegenüber auch erklären, dass er die 
Überleitung in ein Zivilverfahren im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 
Buchstabe a oder Buchstabe b für den Fall ablehnt, dass der 
Antragsgegner Einspruch einlegt. Dies hindert den Antragsteller nicht 
daran, das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt, in jedem Fall aber 
vor Erlass des Zahlungsbefehls, hierüber zu informieren.
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I. Formularzwang

Sprache: Gerichtssprache
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I. Formularzwang

Art 24 EuMahnVO

Vertretung durch RA nicht zwingend erforderlich
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II. Prüfung des Antrags

Art 8 EuMahnVO

Das mit einem Antrag auf Erlass eines Europäischen 

Zahlungsbefehls befasste Gericht prüft so bald wie möglich 

anhand des Antragsformulars, ob die in den Artikeln 2, 3, 4, 6 

und 7 genannten Voraussetzungen erfüllt sind und ob die 

Forderung begründet erscheint. Diese Prüfung kann im Rahmen 

eines automatisierten Verfahrens erfolgen.
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II. Prüfung des Antrags

Art 8 EuMahnVO

Allgemeines

- Anwendungsbereich

- Grenzüberschreitende Rechtssache iSd Art 3 EuMahnVO

- Fällige und bezifferte Geldforderung

- Internationale Zuständigkeit

- Angaben nach Art 7 EuMahnVO

Prüfung erfolgt aufgrund der Angaben im Antragsformular; 

gerichtsbekannte Tatsachen können wohl berücksichtigt werden
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II. Prüfung des Antrags

Prüfung der Zuständigkeit

- in limine litis

Folgen der Unzuständigkeit

- Zurückweisung; keine grenzüberschreitende Überweisung 

- bei örtlicher und sachlicher Unzuständigkeit: Überweisung an ein anderes 

Gericht nach Vorgaben des innerstaatlichen Rechts zulässig; in Ö § 230a

ZPO
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II. Prüfung des Antrags

Prüfung der Begründetheit

Grünbuch „Sicherheitsventil“

Prüfungsumfang strittig

Art 8 Satz 1 HS 2 EuMahnVO

Das mit einem Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls 

befasste Gericht prüft so bald wie möglich anhand des Antragsformulars, 

[…] ob die Forderung begründet erscheint.



 Das Gericht weist den 
Antrag zurück, […] wenn 
die Forderung 
offensichtlich unbegründet 
ist

 In dem Europäischen 
Zahlungsbefehl wird der 
Antragsgegner davon 
unterrichtet, dass
der Zahlungsbefehl 
ausschließlich auf der 
Grundlage der Angaben 
des Antragstellers erlassen 
und vom Gericht nicht 
nachgeprüft wurde

64

Die Europäische Mahnverordnung

Art 11 Abs 1 lit b EuMahnVO Art 12 Abs 4 lit a EuMahnVO



 Das Gericht sollte den Antrag, 
einschließlich der Frage der 
gerichtlichen Zuständigkeit und 
der Bezeichnung der Beweise, 
auf der Grundlage der im 
Antragsformular enthaltenen 
Angaben prüfen. Dies ermöglicht 
es dem Gericht, schlüssig zu 
prüfen, ob die Forderung 
begründet ist, und unter anderem 
offensichtlich unbegründete 
Forderungen oder unzulässige 
Anträge auszuschließen.

 Das Gericht hat den Antrag 
sowie die Frage der gerichtlichen 
Zuständigkeit und die 
Beschreibung der Beweismittel 
auf der Grundlage der im 
Formblatt enthaltenen Angaben 
zu prüfen. Dies ermöglicht es 
dem Gericht, prima facie zu 
beurteilen, ob die Forderung 
begründet ist, und unter anderem 
offensichtlich unbegründete oder 
unzulässige Forderungen 
auszuschließen.

65

Die Europäische Mahnverordnung

ErwGr 16
ErwGr 15 des Vorschlages 
KOM(2006) 57 endg
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II. Prüfung des Antrags

Keine Schlüssigkeitsprüfung
Aufgrund der knappen Angaben im Antrag nicht möglich

Keine umfassende Schlüssigkeitsprüfung
Überprüfung der Darstellung auf einen logischen Zusammenhang zwischen den 
vorgebrachten Tatsachen und der behaupteten Rechtsfolge

6 Ob 164/18p: Vor Erlassung des Zahlungsbefehls ist lediglich eine Grobprüfung, also 
eine auf ein Mindestmaß reduzierte Prüfung, gefordert.

Schlüssigkeitsprüfung
Prüfung, ob die Behauptungen des Antragstellers das geltend gemachte Begehren decken

Prima facie vorzunehmende Begründetheitsprüfung (höhere Prüfungsdichte als 
bei bloßer Schlüssigkeitsprüfung; grobe Plausibilitätsprüfung)
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II. Prüfung des Antrags

Weitergehende Prüfung nach innerstaatlichem Recht

Prüfung der sachlichen und/oder örtlichen Zuständigkeit

Inländische Gerichtsbarkeit
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III. Vervollständigung und Berichtigung des Antrags

Art 9 EuMahnVO

Das Gericht räumt dem Antragsteller die Möglichkeit ein, den Antrag zu 

vervollständigen oder zu berichtigen, wenn die in Artikel 7 genannten 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind und die Forderung nicht offensichtlich 

unbegründet oder der Antrag unzulässig ist. Das Gericht verwendet dazu 

das Formblatt B gemäß Anhang II.

Fordert das Gericht den Antragsteller auf, den Antrag zu vervollständigen 

oder zu berichtigen, so legt es dafür eine Frist fest, die ihm den Umständen 

nach angemessen erscheint. Das Gericht kann diese Frist nach eigenem 

Ermessen verlängern.
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III. Vervollständigung und Berichtigung des Antrags

A. Verbesserungsauftrag

B. Voraussetzungen 
Unvollständigkeit

Unrichtige Angaben

Vor Erlassung des EuZB (in Ausnahmefällen – etwa bei falscher Zustellungsadresse – auch 
nach Erlassung des EuZB zulässig)

C. Frist
„angemessene“ Frist

Richterliches Ermessen; idR kürzer als 30 Tage

D. Folgen der Nichtverbesserung
Zurückweisung des Antrags 



Verfahrensablauf

Die Europäische Mahnverordnung

70

III. 
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III. 
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IV. Änderung des Antrags

Art 10 EuMahnVO

Sind die in Artikel 8 genannten Voraussetzungen nur für einen Teil der Forderung 
erfüllt, so unterrichtet das Gericht den Antragsteller hier von unter Verwendung 
des Formblatts C gemäß Anhang III. Der Antragsteller wird aufgefordert, den 
Europäischen Zahlungsbefehl über den von dem Gericht angegebenen Betrag 
anzunehmen oder abzulehnen; er wird zugleich über die Folgen seiner 
Entscheidung belehrt. Die Antwort des Antragstellers erfolgt durch Rücksendung 
des von dem Gericht übermittelten Formblatts C innerhalb der von dem Gericht 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 festgelegten Frist.

Nimmt der Antragsteller den Vorschlag des Gerichts an, so erlässt das Gericht 
gemäß Artikel 12 einen Europäischen Zahlungsbefehl für den Teil der Forderung, 
dem der Antragsteller zugestimmt hat. Die Folgen hinsichtlich des verbleibenden 
Teils der ursprünglichen Forderung unterliegen nationalem Recht.

Antwortet der Antragsteller nicht innerhalb der von dem Gericht festgelegten 
Frist oder lehnt er den Vorschlag des Gerichts ab, so weist das Gericht den 
Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls insgesamt zurück.
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IV. Änderung des Antrags

A. Allgemeines

Voraussetzungen sind nur zT erfüllt → Verbesserungsvorschlag durch das Gericht unter Verwendung 

des Formblatts C
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IV. Änderung des Antrags

A. Allgemeines

Voraussetzungen sind nur zT erfüllt → Verbesserungsvorschlag durch das Gericht unter Verwendung 

des Formblatts C
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IV. Änderung des Antrags

A. Allgemeines

Voraussetzungen sind nur zT erfüllt → Verbesserungsvorschlag durch das Gericht unter Verwendung 

des Formblatts C
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IV. Änderung des Antrags

B. Vorgehen

Bei Annahme →

Erlassung des EuZB iSd Verbesserungsvorschlages; 

Vorgehen hinsichtlich restlichen Teils bestimmt sich nach innerstaatlichem Recht 

§ 252 Abs 7 ZPO 

Wird der Antrag nach Art. 10 der Verordnung geändert, so gilt er für den verbleibenden 

Teil der Forderung als ohne Verzicht auf den Anspruch zurückgenommen.

Bei Nichtannahme →

(unanfechtbare) Zurückweisung des gesamten Antrags (kein „Teilzahlungsbefehl“)

Kläger kann neuerlichen Antrag stellen
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IV. Zurückweisung des Antrags

Art 11 EuMahnVO

Das Gericht weist den Antrag zurück, 

◼ wenn die in den Artikeln 2, 3, 4, 6 und 7 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind

oder

◼ wenn die Forderung offensichtlich unbegründet ist,

oder

◼ wenn der Antragsteller nicht innerhalb der von dem Gericht gemäß Artikel 9 Absatz 2 gesetzten 
Frist seine Antwort übermittelt,

oder

◼ wenn der Antragsteller gemäß Artikel 10 nicht innerhalb der von dem Gericht gesetzten Frist 
antwortet oder den Vorschlag des Gerichts ablehnt.

Der Antragsteller wird anhand des Formblatts D gemäß Anhang IV von den Gründen der Zurückweisung 
in Kenntnis gesetzt.

Gegen die Zurückweisung des Antrags kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.

Die Zurückweisung des Antrags hindert den Antragsteller nicht, die Forderung mittels eines neuen 
Antrags auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls oder eines anderen Verfahrens nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats geltend zu machen.
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IV. Zurückweisung des Antrags

Zurückweisung 
• Voraussetzungen nach Art 2, 3, 4, 6 und 7 EuMahnVO nicht erfüllt

• Forderung ist offensichtlich unbegründet

• Keine Vervollständigung, Berichtigung des Antrags 

• Keine Änderung des Antrags iSd Verbesserungsvorschlages des Gerichts

Vorgehen
• Keine vorherige Gelegenheit zur Stellungahme

• Keine Überleitung in das ordentliche Verfahren

• Verwendung des Formblatts D
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IV. Zurückweisung des Antrags

Zurückweisung 

• Voraussetzungen nach Art 2, 3, 4, 6 und 7 EuMahnVO nicht erfüllt

• Forderung ist offensichtlich unbegründet

• Keine Vervollständigung, Berichtigung des Antrags 

• Keine Änderung des Antrags iSd Verbesserungsvorschlages des Gerichts

Vorgehen
• Keine vorherige Gelegenheit zur Stellungahme

• Keine Überleitung in das ordentliche Verfahren

• Verwendung des Formblatts D

Bekämpfung
• Unzulässig (mit Einschränkung des ErwGr 17)



Verfahrensablauf

Die Europäische Mahnverordnung

80

IV. Zurückweisung des Antrags

Zurückweisung 

• Voraussetzungen nach Art 2, 3, 4, 6 und 7 EuMahnVO nicht erfüllt

• Forderung ist offensichtlich unbegründet

• Keine Vervollständigung, Berichtigung des Antrags 

• Keine Änderung des Antrags iSd Verbesserungsvorschlages des Gerichts

Vorgehen
• Keine vorherige Gelegenheit zur Stellungahme

• Keine Überleitung in das ordentliche Verfahren

• Verwendung des Formblatts D

Bekämpfung
• Unzulässig (mit Einschränkung des ErwGr 17)
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IV. Zurückweisung des Antrags

Bekämpfung

• Unzulässig 

mit Einschränkung des ErwGr 17

Gegen die Zurückweisung des Antrags kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Dies 

schließt allerdings eine mögliche Überprüfung der zurückweisenden Entscheidung in 

derselben Instanz im Einklang mit dem nationalen Recht nicht aus.
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IV. Zurückweisung des Antrags

Folgen der Zurückweisung 

• Zulässigkeit eines neuerlichen Antrags; 

• Fehlen einer Rechtskraftwirkung bzw nach Teilen der Lehre Vorliegen einer bloß 

eingeschränkten Rechtskraftwirkung

• Nach Teilen der Lehre ist neuer Antrag nur zulässig

• bei geänderten Umständen 

• bei neuem Tatsachenvorbringen
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V. Erlassung des EuZB

I. Erledigungsfrist

Erlassung des EuZB innerhalb von 30 Tagen

„uneigentliche“ Frist 

auch nach Ablauf der Frist kann ein EuZB erlassen werden

II. Erlassung und Prüfungspflichten

III. Ausfertigung

Formblatt E

Rechtsmittelbelehrung
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V. Erlassung des EuZB

I. Erledigungsfrist

Erlassung des EuZB innerhalb von 30 Tagen

„uneigentliche“ Frist 

auch nach Ablauf der Frist kann ein EuZB erlassen werden

II. Erlassung und Prüfungspflichten

III. Ausfertigung

Formblatt E

Rechtsmittelbelehrung

IV. Zustellung

• EuZB und Abschrift des Antragsfomulars (ohne Anlage 1 und 2)

• Sprache



Verfahrensablauf

Die Europäische Mahnverordnung

85

V. Erlassung des EuZB

I. Erledigungsfrist

Erlassung des EuZB innerhalb von 30 Tagen

„uneigentliche“ Frist 

auch nach Ablauf der Frist kann ein EuZB erlassen werden

II. Erlassung und Prüfungspflichten

III. Ausfertigung

Formblatt E

Rechtsmittelbelehrung

IV. Zustellung

• EuZB und Abschrift des Antragsfomulars (ohne Anlage 1 und 2)

• Sprache
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V. Erlassung des EuZB

I. Erledigungsfrist

Erlassung des EuZB innerhalb von 30 Tagen

„uneigentliche“ Frist 

auch nach Ablauf der Frist kann ein EuZB erlassen werden

II. Erlassung und Prüfungspflichten

III. Ausfertigung

Formblatt E

Rechtsmittelbelehrung

IV. Zustellung

• EuZB und Abschrift des Antragsfomulars (ohne Anlage 1 und 2)

• Sprache
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V. Erlassung des EuZB

IV. Zustellung

• EuZB und Abschrift des Antragsfomulars (ohne Anlage 1 und 2)

• Zustellung, die den Mindestvorschriften der Art 13 bis 15 EuMahnVO entspricht 

(andernfalls wird Einspruchsfrist nicht ausgelöst)

• Sprache

• Keine eigenständige Regelung

• Schutz durch Art 8 EuZustellVO (s auch EuGH 6.9.2018, Rs C-21/17, Catlin 

Europe SE gegen O. K. Trans Praha spol. s r. o., ECLI:EU:C:2018:675)
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Art 8 EuZustellVO

Verweigerung der Annahme eines Schriftstücks

(1) Die Empfangsstelle setzt den Empfänger unter Verwendung des Formblatts in Anhang II davon 
in Kenntnis, dass er die Annahme des zuzustellenden Schriftstücks bei der Zustellung verweigern
oder das Schriftstück der Empfangsstelle binnen einer Woche zurücksenden darf, wenn das 
Schriftstück nicht in einer der folgenden Sprachen abgefasst oder keine Übersetzung in einer der 
folgenden Sprachen beigefügt ist:

einer Sprache, die der Empfänger versteht

oder

der Amtssprache des Empfangsmitgliedstaats oder, wenn es im Empfangsmitgliedstaat mehrere 
Amtssprachen gibt, der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ortes, an dem die 
Zustellung erfolgen soll.

(2) Wird der Empfangsstelle mitgeteilt, dass der Empfänger die Annahme des Schriftstücks gemäß 
Absatz 1 verweigert hat, so setzt sie die Übermittlungsstelle unter Verwendung der Bescheinigung 
nach Artikel 10 unverzüglich davon in Kenntnis und sendet den Antrag sowie die Schriftstücke, um 
deren Übersetzung ersucht wird, zurück.
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Art 8 EuZustellVO

Verweigerung der Annahme eines Schriftstücks

(3) Hat der Empfänger die Annahme des Schriftstücks gemäß Absatz 1 
verweigert, kann die Zustellung dadurch bewirkt werden, dass dem Empfänger 
im Einklang mit dieser Verordnung das Dokument zusammen mit einer 
Übersetzung des Schriftstücks in eine der in Absatz 1 vorgesehenen Sprachen 
zugestellt wird. In diesem Fall ist das Datum der Zustellung des Schriftstücks 
das Datum, an dem die Zustellung des Dokuments zusammen mit der 
Übersetzung nach dem Recht des Empfangsmitgliedstaats bewirkt wird. Muss
jedoch nach dem Recht eines Mitgliedstaats ein Schriftstück innerhalb einer 
bestimmten Frist zugestellt werden, so ist im Verhältnis zum Antragsteller als 
Datum der Zustellung der nach Artikel 9 Absatz 2 ermittelte Tag maßgeblich, 
an dem das erste Schriftstück zugestellt worden ist.

(…)
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VI. Zustellung

I. Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner (Art 13 

EuMahnVO)

II. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner (Art 14 

EuZustellVO)

III. Zustellung an Vertreter (Art 15 EuZustellVO)
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VI. Zustellung

I. Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Art 13 EuMahnVO
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VI. Zustellung

I. Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner
Kein unmittelbar geltendes Zustellungsrecht, leidglich Mindestvorschriften.

Zustellung erfolgt nach Recht des Staates, in dem zugestellt werden soll und muss in einer der folgenden 
Formen erfolgen:

• durch persönliche Zustellung, bei der der Antragsgegner eine Empfangsbestätigung unter Angabe 
des Empfangsdatums unterzeichnet,

• durch persönliche Zustellung, bei der die zuständige Person, die die Zustellung vorgenommen 
hat, ein Dokument unterzeichnet, in dem angegeben ist, dass der Antragsgegner das Schriftstück 
erhalten hat oder dessen Annahme unberechtigt verweigert hat und an welchem Datum die 
Zustellung erfolgt ist,

• durch postalische Zustellung, bei der der Antragsgegner die Empfangsbestätigung unter Angabe 
des Empfangsdatums unterzeichnet und zurückschickt,

• durch elektronische Zustellung wie beispielsweise per Fax oder E-Mail, bei der der Antragsgegner 
eine Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet und zurückschickt.

Heilung nach EuMahnVO nicht vorgesehen, bei Vorliegen der Standards der EuMahnVO allerdings 
möglich (etwa durch ein vom Antragsgegner unterzeichnetes Empfangsbekenntnis) 
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VI. Zustellung

I. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Art 14
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VI. Zustellung

I. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den 

Antragsgegner

Mindeststandards 

Art 14 Abs 1 EuMahnVO: „Der Europäische 

Zahlungsbefehl kann nach dem Recht des Staats, in dem 

die Zustellung erfolgen soll, dem Antragsgegner auch in 

einer der folgenden Formen zugestellt werden: […]“
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VI. Zustellung

I. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Zustellung muss folgender Form entsprechen:

• persönliche Zustellung unter der Privatanschrift des Antragsgegners an eine in derselben 
Wohnung wie der Antragsgegner lebende Person oder an eine dort beschäftigte Person;

• wenn der Antragsgegner Selbstständiger oder eine juristische Person ist, persönliche Zustellung in 
den Geschäftsräumen des Antragsgegners an eine Person, die vom Antragsgegner beschäftigt 
wird;

• Hinterlegung des Zahlungsbefehls im Briefkasten des Antragsgegners;

• Hinterlegung des Zahlungsbefehls beim Postamt oder bei den zuständigen Behörden mit 
entsprechender schriftlicher Benachrichtigung im Briefkasten des Antragsgegners, sofern in der 
schriftlichen Benachrichtigung das Schriftstück eindeutig als gerichtliches Schriftstück bezeichnet oder 
darauf hingewiesen wird, dass die Zustellung durch die Benachrichtigung als erfolgt gilt und damit 
Fristen zu laufen beginnen;

• postalisch ohne Nachweis gemäß Absatz 3, wenn der Antragsgegner seine Anschrift im 
Ursprungsmitgliedstaat hat;

• elektronisch,  mit automatisch erstellter Sendebestätigung, sofern sich der Antragsgegner vorab 
ausdrücklich mit dieser Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.
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VI. Zustellung

I. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Bescheinigung von der zuständigen Person, die die Zustellung vorgenommen hat, 
die folgenden Angaben enthalten muss

• die gewählte Form der Zustellung,

• Datum der Zustellung, und

• falls der Zahlungsbefehl einer anderen Person als dem Antragsgegner 
zugestellt wurde, der Name dieser Person und die Angabe ihres 
Verhältnisses zum Antragsgegner

oder

• Empfangsbestätigung der Person, der der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, 
für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben a und b.
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VI. Zustellung

I. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Zustellung muss folgender Form entsprechen:

• persönliche Zustellung unter der Privatanschrift des Antragsgegners an eine in derselben 
Wohnung wie der Antragsgegner lebende Person oder an eine dort beschäftigte Person;

• wenn der Antragsgegner Selbstständiger oder eine juristische Person ist, persönliche Zustellung in 
den Geschäftsräumen des Antragsgegners an eine Person, die vom Antragsgegner beschäftigt 
wird;

• Hinterlegung des Zahlungsbefehls im Briefkasten des Antragsgegners;

• Hinterlegung des Zahlungsbefehls beim Postamt oder bei den zuständigen Behörden mit 
entsprechender schriftlicher Benachrichtigung im Briefkasten des Antragsgegners, sofern in der 
schriftlichen Benachrichtigung das Schriftstück eindeutig als gerichtliches Schriftstück bezeichnet oder 
darauf hingewiesen wird, dass die Zustellung durch die Benachrichtigung als erfolgt gilt und damit 
Fristen zu laufen beginnen;

• postalisch ohne Nachweis gemäß Absatz 3, wenn der Antragsgegner seine Anschrift im 
Ursprungsmitgliedstaat hat;

• elektronisch,  mit automatisch erstellter Sendebestätigung, sofern sich der Antragsgegner vorab 
ausdrücklich mit dieser Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.
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VI. Zustellung

A. Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den Antragsgegner

Fiktive Zustellungen unzulässig

Rechtsfolgen eines Verstoßes

Keine Aufhebung des EuZB, Erlassung des EuZB nicht fehlerhaft

Verfahren nach Art 16 bis 20 EuMahnVO findet keine Anwendung, wenn sich herausstellt, dass ein 
Europäischer Zahlungsbefehl nicht in einer Weise zugestellt wurde, die den Mindestvorschriften der Art 13 
bis 15 der Verordnung genügt

EuGH 4.9.2014, verbRs C-119/13 und C-120/13, eco cosmetics GmbH & Co. KG und Raiffeisenbank 
St. Georgen reg. Gen. mbH gegen Virginie Laetitia Barbara Dupuy und Tetyana Bonchyk, 
ECLI:EU:C:2014:2144

Keine Vollstreckbarerklärung nach Art 18 EuMahnVO

Aufhebung der Vollstreckbarerklärung nach innerstaatlichem Recht

EuGH 4.9.2014, verbRs C-119/13 und C-120/13, eco cosmetics GmbH & Co. KG und Raiffeisenbank 
St. Georgen reg. Gen. mbH gegen Virginie Laetitia Barbara Dupuy und Tetyana Bonchyk, 
ECLI:EU:C:2014:2144

Zeigt sich ein solcher Fehler erst nach der Vollstreckbarerklärung eines Europäischen Zahlungsbefehls, 
muss der Antragsgegner die Möglichkeit haben, diesen Fehler zu beanstanden, der, sofern er 
ordnungsgemäß nachgewiesen ist, die Ungültigkeit der Vollstreckbarerklärung zur Folge haben muss.

Antrag auf neuerliche Zustellung des EuZB zulässig (6 Ob 164/18p)
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VIII. Einspruch und Wirkungen

A. Art 17 EuMahnVO
Einspruch gegen den EuZB stellt einzigen ordentlichen Rechtsbehelf dar

Entwurf: zweistufiges Verfahren mit zwei Rechtsbehelfen

Ablehnung, weil

• zu hohe Kosten

• zu großer Verfahrensaufwand

• keine wesentliche Verbesserung des Rechtsschutzes

B. Frist

30 Tage ab Zustellung

§ 252 Abs 6 ZPO

Auf die Frist zur Erhebung eines Einspruchs gegen einen Europäischen Zahlungsbefehl hat die verhandlungsfreie Zeit 
keinen Einfluss.

Postaufgabe genügt

C. Rechtsbehelfe bei Versäumung der Frist

Wiedereinsetzung nach Art 20 Abs 1 EuMahnVO

§ 252 Abs 5 ZPO

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den §§ 146 ff findet wegen Versäumung der Frist nach Art 16 
Abs 2 der Verordnung nicht statt.
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VIII. Einspruch und Wirkungen

D. Keine RA-Pflicht (Art 24 EuMahnVO)

E. Form und Inhaltserfordernisse 

Formblatt F (Verwendung ist nicht zwingend)
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VIII. Einspruch und Wirkungen

IV. Form und Inhaltserfordernisse 

Formblatt F (Verwendung ist nicht zwingend)

Keine Begründung erforderlich

Bestreitungsabsicht (?)

Vgl § 448 Z 1 ZPO: „[…] es genügt, dass aus dem Schriftstück die Absicht, Einspruch zu 
erheben, deutlich hervorgeht.“

Mögliche Verbesserung nach innerstaatlichem Recht, wenn das Gericht den Einspruch für unklar 
hält (zB Antragsgegner weist auf Zahlungsschwierigkeiten hin oder begehrt Zahlugnsaufschub) 

Rechtsfolgen eines Verstoßes

Keine Vollstreckbarerklärung nach Art 18 EuMahnVO

Keine Aufhebung des EuZB

Antrag auf neuerliche Zustellung des EuZB wohl zulässig
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VIII. Einspruch und Wirkungen

IV. Form und Inhaltserfordernisse 

Formblatt F (Verwendung ist nicht zwingend)

Keine Begründung erforderlich

Bestreitungsabsicht (?)

Vgl § 448 Z 1 ZPO: „[…] es genügt, dass aus dem Schriftstück die Absicht, Einspruch zu 
erheben, deutlich hervorgeht.“

Mögliche Verbesserung nach innerstaatlichem Recht, wenn das Gericht den Einspruch für unklar 
hält (zB Antragsgegner weist auf Zahlungsschwierigkeiten hin oder begehrt Zahlugnsaufschub) 

Rechtsfolgen eines Verstoßes

Keine Vollstreckbarerklärung nach Art 18 EuMahnVO

Keine Aufhebung des EuZB

Antrag auf neuerliche Zustellung des EuZB wohl zulässig
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VIII. Einspruch und Wirkungen

F. Form und Inhaltserfordernisse 

Formblatt F (Verwendung ist nicht zwingend)

Keine Begründung erforderlich

Bestreitungsabsicht (?)

Vgl § 448 Z 1 ZPO: „[…] es genügt, dass aus dem Schriftstück die Absicht, Einspruch zu 

erheben, deutlich hervorgeht.“

Mögliche Verbesserung nach innerstaatlichem Recht, wenn das Gericht den Einspruch für unklar 

hält (zB Antragsgegner weist auf Zahlungsschwierigkeiten hin oder begehrt Zahlungsaufschub) 
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VIII. Einspruch

G. Wirkungen
Hindert Eintritt der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit

Wirkungen treten ipso iure ein

Keine ausdrückliche Entscheidung des Gerichts (anders als im Nichtigkeitsverfahren) 

Überleitung in das ordentliche Zivilverfahren (Zivilprozess, Außerstreitverfahren, Bagatellverfahren), sofern 
Überleitung nicht ausdrücklich abgelehnt wurde

In Ö zu beachten:

§ 252 Abs 3 ZPO

Nach Einlangen eines fristgerechten Einspruchs hat das Gericht diesen dem Antragsteller mit der 
Aufforderung zuzustellen, binnen einer Frist von 30 Tagen das für die Durchführung des ordentlichen 
Verfahrens zuständige Gericht namhaft zu machen, sofern das Verfahren nicht gemäß Art 7 Abs 4 der 
Verordnung zu beenden ist. Macht der Antragsteller fristgerecht ein Gericht namhaft, so ist die 
Rechtssache an dieses zu überweisen. Die Streitanhängigkeit wird durch die Überweisung nicht 
aufgehoben. Die Prüfung der Zuständigkeit obliegt dem Gericht, an das die Rechtssache überwiesen 
wurde. Macht der Antragsteller innerhalb der Frist kein Gericht namhaft, so ist die Klage 
zurückzuweisen.

§ 252 Abs 4 ZPO

Nach Überweisung der Rechtssache nach Abs. 3 hat das Gericht nach §§ 257 ff vorzugehen. Die Einrede 
der Unzuständigkeit des Gerichtes hat der Beklagte vorzubringen, bevor er sich in die Verhandlung über 
die Hauptsache einlässt. Nach Einlassung des Beklagten zur Hauptsache kann die Unzuständigkeit des 
Gerichts nur unter den Voraussetzungen des § 240 berücksichtigt werden.
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VIII. Einspruch

H. Einlassung iSd Art 26 EuGVVO?

Art 26 EuGVVO 

Sofern das Gericht eines Mitgliedstaats nicht bereits nach anderen Vorschriften 
dieser Verordnung zuständig ist, wird es zuständig, wenn sich der Beklagte vor ihm 
auf das Verfahren einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich einlässt, um den 
Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen oder wenn ein anderes Gericht 
aufgrund des Artikels 24 ausschließlich zuständig ist.

EuGH 13.6.2013, Rs C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH gegen Massimo Sperindeo, 
ECLI:EU:C:2013:393

Art 6 EuMahnVO ist in Verbindung mit ihrem Art 17 dahin auszulegen, dass ein Einspruch gegen 
den Europäischen Zahlungsbefehl, mit dem der Mangel der Zuständigkeit des Gerichts des 
Ursprungsmitgliedstaats nicht geltend gemacht wird, nicht als Einlassung iSd Art 26 EuGVVO 
angesehen werden kann und dass der Umstand, dass der Bekl. im Rahmen des von ihm 
eingelegten Einspruchs Vorbringen zur Hauptsache erstattet hat, insoweit nicht relevant ist.
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VIII. Einspruch

I. VU und Widerspruch

1 Ob 115/15s

Der Widerspruch des Beklagten gegen ein wegen Versäumung der 

vorbereitenden Tagsatzung erlassenes klagestattgebendes 

Versäumungsurteil ist auch dann gemäß § 442a Abs 1 Satz 2 ZPO 

ausgeschlossen, wenn zuvor Einspruch gegen einen Europäischen 

Zahlungsbefehl nach der EuMahnVO erhoben worden ist.
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IX. Vollstreckbarkeit

Art 18 EuMahnVO

Wird innerhalb der Einspruchsfrist „unter Berücksichtigung eines 

angemessenen Zeitraums für die Übermittlung“ kein Einspruch beim 

Ursprungsgericht eingelegt – unverzügliche Vollstreckbarerklärung durch 

das Gericht
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IX. Vollstreckbarkeit

Art 18 EuMahnVO

Wird innerhalb der Einspruchsfrist „unter Berücksichtigung eines 

angemessenen Zeitraums für die Übermittlung“ kein Einspruch 

beim Ursprungsgericht eingelegt – unverzügliche 

Vollstreckbarerklärung durch das Gericht
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IX. Vollstreckbarkeit

Art 18 EuMahnVO

Wird innerhalb der Einspruchsfrist „unter Berücksichtigung eines 

angemessenen Zeitraums für die Übermittlung“ kein Einspruch 

beim Ursprungsgericht eingelegt – unverzügliche 

Vollstreckbarerklärung durch das Gericht
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IX. Vollstreckbarkeit

A. Vollstreckbarerklärung (Rest des zweistufigen Verfahrens)
durch Gericht

Zuständigkeit

Innerstaatliches Recht

B. Prüfpflichten
Vorliegen einer wirksamen Zustellung

Ablauf der Einspruchsfrist (30 Tage plus angemessene Wartefrist)

C. Form
Formblatt G

D. Rechtsbehelfe
Keine Rechtsbehelfe (Auslangen mit Art 20)

Nach Lehre und Rsp: amtswegige Aufhebung der Vollstreckbarerklärung in Ausnahmefällen; zB EuZB wird zu Recht 
erlassen, Vollstreckbarerklärung erfolgt zu Unrecht; anders nunmehr EuGH 4.9.2014, verbRs C-119/13 und 
C-120/13, eco cosmetics GmbH & Co. KG und Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH gegen Virginie Laetitia 
Barbara Dupuy und Tetyana Bonchyk, ECLI:EU:C:2014:2144; 6 Ob 164/18p: Antrag nach § 7 Abs 3 EO
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IX. Vollstreckbarkeit

E. Zwangsvollstreckung

innerstaatliches Recht

Art 18 Abs 2 EuMahnVO

Unbeschadet des Absatzes 1 richten sich die Voraussetzungen der 

Zwangsvollstreckung für die Vollstreckbarkeit nach den 

Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats.
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X. Abschaffung des Exequaturverfahrens

Art 19 EuMahnVO

Der im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar gewordene 

Europäische Zahlungsbefehl wird in den anderen 

Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt, ohne dass es einer 

Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass seine 

Anerkennung angefochten werden kann.
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X. Abschaffung des Exequaturverfahrens

Allgemeines

Vollstreckung nach der EuVTVO oder eigene Regelungen?

Verhältnis zu EuGVVO und EuVTVO

Vollstreckung in einem Drittstaat

Bi- und multilaterales Anerkennungs- und Vollstreckungsrecht (etwa LGVÜ)
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Art 20 EuMahnVO
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Allgemeines
Außerordentlicher Rechtsbehelf nach Ablauf der Einspruchsfrist

Abs 1: Berücksichtigung von Umständen nach Erlassung des EuZB

- Zustellung des EuZB ohne Nachweis des Empfangs und die Zustellung ohne Verschulden des 
Antragsgegners ist nicht so rechtzeitig erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte 
treffen können

- Antragsgegner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes 
Verschulden keinen Einspruch gegen die Forderung einlegen konnte

Abs 2: EuZB zu Unrecht erlassen

falls der Europäische Zahlungsbefehl gemessen an den in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen 
oder aufgrund von anderen außergewöhnlichen Umständen offensichtlich zu Unrecht erlassen worden ist.

Folgen
Nichtigerklärung; andernfalls bleibt EuZB in Kraft

Charakter
Abschließende Regelung oder Mindeststandard



Mindestvorschriften für eine 
Überprüfung in 
Ausnahmefällen

[…]

(2) Dieser Artikel berührt nicht 
die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten, eine 
Überprüfung der Entscheidung 
unter großzügigeren 
Bedingungen als nach Absatz 1 
zu ermöglichen.

Überprüfung in 
Ausnahmefällen

116

Die Europäische Mahnverordnung

Art 19 EuVTVO Art 20 EuMahnVO
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Überprüfung nach Art 20 Abs 1 

Gründe

1. Zustellung ohne Nachweis des Empfanges durch den Antragsgegner und nicht so 

rechtzeitig, dass er Vorkehrungen für seine Verteidigung treffen konnte

2. Höhere Gewalt oder außergewöhnliche Umstände ohne eigenes Verschulden kein 

Einspruch
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Art 20 Abs 1 Fall 2 EuMahnVO (Zustellmängel)

Überprüfung möglich, wenn

• der Zahlungsbefehl in einer der in Artikel 14 genannten Formen zugestellt 
wurde und 

• die Zustellung ohne Verschulden des Antragsgegners nicht so rechtzeitig 
erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte treffen können

Begriff der Zustellung

Zustellung iSd Art 20 Abs 1 lit a sublit ii EuMahnVO wohl tatsächliche 
Kenntniserlangung

Beurteilung der Rechtzeitigkeit nach faktischem Maßstab
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Art 20 Abs 1 Fall 2 EuMahnVO

Jede Art der Verhinderung wegen höherer Gewalt oder unverschuldeter außergewöhnlicher 
Umstände

Nicht erfasst ist die fehlerhafte Berechnung und Eintragung der Einspruchsfrist

EuGH 21. 3. 2013, Rs C-324/12, Novontech-Zala kft./Logicdata Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH, 

Die Nichteinhaltung der Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen einen Europäischen 
Zahlungsbefehl aufgrund eines Fehlverhaltens des Vertreters des Antragsgegners 
rechtfertigt keine Überprüfung dieses Zahlungsbefehls, da ein solches Fristversäumnis 
weder im Sinne von Art. 20 I lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2006 zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens noch im Sinne von Abs. 2 dieses Artikels außergewöhnliche Umstände 
darstellt.
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Voraussetzungen
Kein Verschulden

Zurechnung von Fehlverhalten des Anwalts?

EuGH 21. 3. 2013, Rs C-324/12 ,Novontech-Zala kft./Logicdata Electronic & 
Software Entwicklungs GmbH, 

Die Nichteinhaltung der Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen einen Europäischen 
Zahlungsbefehl aufgrund eines Fehlverhaltens des Vertreters des Antragsgegners 
rechtfertigt keine Überprüfung dieses Zahlungsbefehls, da ein solches Fristversäumnis 
weder im Sinne von Art. 20 I lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2006 zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens noch im Sinne von Abs. 2 dieses Artikels außergewöhnliche Umstände 
darstellt.

Unverzügliches Tätigwerden (wohl ein Zeitraum unter 14 Tagen)
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Überprüfung nach Art 20 Abs 2 EuMahnVO – offensichtlich ungerechtfertigte Erlassung des EuZB

Anwendungsfälle

Betrügerische Angaben im Antrag 

6 Ob 164/18p: Art 20 Abs 2 EuMahnVO ist nicht als umfassender, zeitlich unbefristeter 
Rechtsbehelf zu verstehen, sondern auf Fälle beschränkt, in denen der Zahlungsbefehl aufgrund 
qualifiziert unrichtiger Behauptungen an der Grenze zum Prozessbetrug erlassen wurde.

Strafbare Amtspflichtverletzungen

Verstoß gegen die EMRK

Zuständigkeit (?)

EuGH 22.10.2015, Rs C-245/14, Cook Belgium, ECLI:EU:C:2015:715: Art 20 Abs 2 EuMahnVO
gilt nicht für den Fall, dass sich das Ursprungsgericht unter Berufung auf falsche Angaben des 
Antragstellers im Antragsformular dieses Zahlungsbefehls zu Unrecht für zuständig erklärt habe.

krasse Rechtsanwendungsfehler
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Nicht erfasst ist die fehlerhafte Berechnung und Eintragung der Einspruchsfrist

EuGH 21. 3. 2013, Rs C-324/12, Novontech-Zala kft./Logicdata Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH, 

Die Nichteinhaltung der Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen einen Europäischen 
Zahlungsbefehl aufgrund eines Fehlverhaltens des Vertreters des Antragsgegners 
rechtfertigt keine Überprüfung dieses Zahlungsbefehls, da ein solches Fristversäumnis 
weder im Sinne von Art. 20 I lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2006 zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens noch im Sinne von Abs. 2 dieses Artikels außergewöhnliche Umstände 
darstellt.
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Verfahren

Anzurufen ist „zuständige Gericht“

§ 252 Abs 5 ZPO

Das für die Durchführung des Mahnverfahrens zuständige Gericht ist auch für die 
Überprüfung nach Art. 20 der Verordnung zuständig.

Gericht des Erststaates

Antrag des Antragsgegners 

Folgen

Nichtigerklärung des EuZB; andernfalls Zurückweisung des Antrags

Weitere Vorgehensweise

Art 20 Abs 1 EuMahnVO: Überleitung in das ordentliche Verfahren

Art 20 Abs 2 EuMahnVO: sofortige Zurückweisung des Antrags
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XI. Überprüfung in Ausnahmefällen

Ö Ausführungsbestimmungen

§ 252 Abs 5 ZPO

Das für die Durchführung des Mahnverfahrens zuständige Gericht ist auch 
für die Überprüfung nach Art. 20 der Verordnung zuständig. Für Anträge 
nach Art. 20 Abs. 1 der Verordnung gelten die §§ 149 und 153 
entsprechend, für Anträge nach Art. 20 Abs. 2 gilt § 149 entsprechend. 
Erklärt das Gericht den Europäischen Zahlungsbefehl nach Art. 20 Abs. 1 
der Verordnung für nichtig, so ist, sofern der Antragsteller nicht eine 
Erklärung nach Art. 7 Abs. 4 der Verordnung abgegeben hat, das 
ordentliche Verfahren einzuleiten. Liegt eine Erklärung nach Art. 7 Abs. 4 
der Verordnung vor oder erklärt das Gericht den Europäischen 
Zahlungsbefehl nach Art. 20 Abs. 2 der Verordnung für nichtig, so ist das 
Verfahren beendet. 
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XII. Vollstreckung 

Art 21 EuMahnVO

Unbeschadet der Bestimmungen dieser Verordnung gilt für das 

Vollstreckungsverfahren das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats.

Ein vollstreckbar gewordener Europäischer Zahlungsbefehl wird unter 

den gleichen Bedingungen vollstreckt wie eine im 

Vollstreckungsmitgliedstaat vollstreckbar gewordene Entscheidung.
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XII. Vollstreckung 

Allgemeines

Recht des Vollstreckungsmitgliedstaates

Gleichstellung mit inländischen Titeln

Urkunden

Art 20 Abs 2 

Zur Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat legt der Antragsteller den zuständigen 
Vollstreckungsbehörden dieses Mitgliedstaats folgende Dokumente vor:

• eine Ausfertigung des von dem Ursprungsgericht für vollstreckbar erklärten Europäischen 
Zahlungsbefehls, die die für seine Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und

• gegebenenfalls eine Übersetzung des Europäischen Zahlungsbefehls in die Amtssprache des 
Vollstreckungsmitgliedstaats oder — falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt —
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache oder eine der 
Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung betrieben wird, oder in eine sonstige 
Sprache, die der Vollstreckungsmitgliedstaat zulässt. Jeder Mitgliedstaat kann angeben, welche 
Amtssprache oder Amtssprachen der Organe der Europäischen Union er neben seiner oder seinen 
eigenen für den Europäischen Zahlungsbefehl zulässt. Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem 
der Mitgliedstaaten befugten Person zu beglaubigen.
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XII. Vollstreckung 

Diskriminierungsverbot

Einem Antragsteller, der in einem Mitgliedstaat die Vollstreckung 

eines in einem anderen Mitgliedstaat erlassenen Europäischen 

Zahlungsbefehls beantragt, darf wegen seiner Eigenschaft als 

Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder 

Aufenthaltsorts im Vollstreckungsmitgliedstaat eine 

Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es 

auch sei, nicht auferlegt werden.
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO

Unvereinbarkeit mit einer früheren Entscheidung 

Bezahlung der Forderung

Nachträgliche Zahlungen

Weitere Versagungsgründe

Verstoß gegen Art 6 EMRK (?)

Stundung

Keine odre public Widrigkeit

Form der Geltendmachung

Nationales Recht:

In Ö mangels Ausführungsbestimmungen Geltendmachung mittels Antrags 
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO

Unvereinbarkeit mit einer früheren Entscheidung 

Auf Antrag des Antragsgegners wird die Vollstreckung vom zuständigen Gericht im 
Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert, wenn der Europäische Zahlungsbefehl mit 
einer früheren Entscheidung oder einem früheren Zahlungsbefehl unvereinbar ist, die 
bzw der in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangen ist, sofern

◼ die frühere Entscheidung oder der frühere Zahlungsbefehl zwischen 
denselben Parteien wegen desselben Streitgegenstands ergangen ist, 

und

◼ die frühere Entscheidung oder der frühere Zahlungsbefehl die notwendigen 
Voraussetzungen für die Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt

und

◼ die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Ursprungsmitgliedstaats 
nicht geltend gemacht werden konnte.
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO
Bezahlung der Forderung

Auf Antrag wird die Vollstreckung ebenfalls verweigert, sofern und insoweit der 
Antragsgegner den Betrag, der dem Antragsteller in einem Europäischen Zahlungsbefehl 
zuerkannt worden ist, an diesen entrichtet hat.

Nachträgliche Zahlungen

Form der Geltendmachung

Nationales Recht:

In Ö mangels Ausführungsbestimmungen Geltendmachung mittels Antrags 
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO

Bezahlung der Forderung

Auf Antrag wird die Vollstreckung ebenfalls verweigert, sofern und insoweit der 
Antragsgegner den Betrag, der dem Antragsteller in einem Europäischen Zahlungsbefehl 
zuerkannt worden ist, an diesen entrichtet hat.

Nachträgliche Zahlung 

strittig ist Zeitpunkt

Zeitpunkt der Erlassung des EuZB

Zeitpunkt der Zustellung des EuZB

Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist
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XIII. Verweigerung der Vollstreckung

Art 22 EuMahnVO

Weitere Versagungsgründe

ErwGr 27 zur EuMahnVO: Unbeschadet der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften, 
insbesondere der in Artikel 22 Absätze 1 und 2 und in Artikel 23 enthaltenen Mindestvorschriften, 
sollte das Verfahren der Vollstreckung des Europäischen Zahlungsbefehls nach wie vor im 
nationalen Recht geregelt bleiben.

Alle Einwendungen, die nicht darauf hinauslaufen, dass EuZB zu Unrecht erlassen worden ist

Stundung

Verstoß gegen Art 6 EMRK (?)

Form der Geltendmachung

Nationales Recht:

In Ö mangels Ausführungsbestimmungen Geltendmachung mittels Antrags 
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XIV. Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung

Art 23 EuMahnVO

Hat der Antragsgegner eine Überprüfung nach Artikel 20 beantragt, 
so kann das zuständige Gericht im Vollstreckungsmitgliedstaat auf 
Antrag des Antragsgegners

◼ das Vollstreckungsverfahren auf Sicherungsmaßnahmen 
beschränken,

oder

◼ die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht zu 
bestimmenden Sicherheit abhängig machen

oder

◼ unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungsverfahren 
aussetzen.
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XIV. Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung

Art 23 EuMahnVO

Ermessen des Gerichts

Entscheidung nach Gesamtabwägung der Vor- und Nachteile 

des Schuldners aus Fortsetzung der Vollstreckung und der Vor-

und Nachteile des Gläubigers aus einer Beschränkung oder 

Aussetzung
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XV. Verhältnis zum nationalen Prozessrecht

Rückgriff auf das Recht der Mitgliedstaaten (Erst-, Zweit- und 

Zustellstaat)
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